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STELLUNGNAHME DER KOMMISSION 

vom 23.10.2018 

zur Übersicht über die Haushaltsplanung Italiens mit der Aufforderung an Italien, eine 

überarbeitete Übersicht über die Haushaltsplanung vorzulegen 

ALLGEMEINE ERWÄGUNGEN  

1. Die Verordnung (EU) Nr. 473/2013 enthält Bestimmungen, mit denen die 

Haushaltspolitik der Mitgliedstaaten im Euro-Währungsgebiet verstärkt überwacht 

werden soll, um sicherzustellen, dass die nationalen Haushaltspläne mit den 

wirtschaftspolitischen Leitlinien vereinbar sind, die im Rahmen des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts und des Europäischen Semesters für die wirtschaftspolitische 

Koordinierung veröffentlicht wurden. 

2. Artikel 6 Absatz 1 der Verordnung (EU) Nr. 473/2013 sieht vor, dass die 

Mitgliedstaaten der Kommission und der Euro-Gruppe alljährlich bis zum 

15. Oktober eine Übersicht über die Haushaltsplanung vorlegen, in der die 

wichtigsten Aspekte der Haushaltslage für den Sektor Staat und seine Teilsektoren 

für das kommende Jahr dargestellt werden. In Ausnahmefällen, in denen die 

Kommission einen besonders schwerwiegenden Verstoß gegen die im Stabilitäts- 

und Wachstumspakt festgelegten haushaltspolitischen Verpflichtungen feststellt, 

fordert die Kommission den betroffenen Mitgliedstaat nach Artikel 7 Absatz 2 auf, 

eine überarbeitete Übersicht über die Haushaltsplanung vorzulegen. 

ERWÄGUNGEN ZU ITALIEN 

3. Italien hat seine Übersicht über die Haushaltsplanung 2019 (im Folgenden 

„Haushaltsplan 2019“) am 16. Oktober 2018 vorgelegt. 

4. Mit Schreiben vom 18. Oktober 2018 ersuchte die Kommission Italien um weitere 

Auskünfte. In seiner Antwort vom 22. Oktober 2018 hat Italien eingeräumt, dass der 

gewählte haushaltspolitische Ansatz die Vorgaben des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts nicht erfüllt. Italien erklärte, dass sich die Regierung für 2019 für 

eine expansive Haushaltspolitik entschieden habe, um den gegenwärtigen 

wirtschaftlichen Aufschwung insbesondere durch öffentliche Investitionen zu 

unterstützen. In diesem Zusammenhang verwies Italien zudem auf die 

wachstumsfördernde Strukturreformagenda, die mit der im Haushaltsplan 2019 

vorgesehenen haushaltspolitischen Strategie einhergeht. Ferner stehe der Beschluss 

der Regierung, die dem Haushaltsplan 2019 zugrunde liegenden 

makroökonomischen Prognosen nicht zu ändern, nachdem die parlamentarische 

Haushaltsstelle entschieden hatte, diese nicht zu befürworten, mit den nationalen 

Rechtsvorschriften im Einklang. Und schließlich hat sich Italien verpflichtet, sein 

strukturelles Defizit nach 2019 nicht weiter zu erhöhen und den Anpassungspfad in 

Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel ab 2022 wieder aufzunehmen, wobei 

die Möglichkeit bestehe, weitere Maßnahmen einzuführen, wenn die geplanten 

Haushaltsziele nicht erreicht werden. Diese Ausführungen sind in die vorliegende 

Stellungnahme eingeflossen. 

5. Italien unterliegt derzeit der präventiven Komponente des Stabilitäts- und 

Wachstumspakts. Am 13. Juli 2018 empfahl der Rat Italien sicherzustellen, dass die 
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nominale Wachstumsrate der staatlichen Nettoprimärausgaben im Jahr 2019 0,1 % 

nicht überschreitet, was einer jährlichen strukturellen Anpassung von 0,6 % des BIP 

entspricht.1 Diese Empfehlung wurde vom Europäischen Rat auf der Tagung vom 

28. Juni 2018 gebilligt. Da der öffentliche Schuldenstand Italiens im Jahr 2017 bei 

131,2 % des BIP und damit über dem im Vertrag festgelegten Referenzwert von 

60 % des BIP lag, muss Italien zudem den Richtwert für den Schuldenabbau 

einhalten, wonach eine stetige Rückführung des Schuldenstands in Richtung auf die 

Obergrenze von 60 % erforderlich ist.  

6. Italien war bislang der Hauptnutznießer der Flexibilität im Rahmen des Stabilitäts- 

und Wachstumspakts, den das Land aufgrund einer Reihe von Faktoren in einer 

Größenordnung von 30 Mrd. EUR (bzw. 1,8 % des BIP) in Anspruch genommen hat; 

bei diesen Faktoren handelte es sich u. a. um schlechte wirtschaftliche 

Rahmenbedingungen, Unterstützung von Strukturreformen und Investitionen und 

„außergewöhnliche Ereignisse“ im Zusammenhang mit Sicherheitsbedrohungen, der 

Flüchtlingskrise und Erdbeben. Italien ist zudem der zweitgrößte Empfänger im 

Rahmen des „Juncker-Plans“, der Ende 2014 ins Leben gerufenen 

Investitionsoffensive für Europa. In diesem Zusammenhang beliefen sich die 

Gesamtfördermittel in Italien auf 8,9 Mrd. EUR, die zusätzliche Investitionen in 

Höhe von 50,1 Mrd. EUR auslösen dürften. Darüber hinaus ist Italien auch der 

zweitgrößte Nutznießer der europäischen Struktur- und Investitionsfonds. So erhielt 

das Land von aus dem Haushalt der Union im Zeitraum 2014-2020 Fördermittel in 

Höhe von 44,7 Mrd. EUR, d. h. im Durchschnitt 735 EUR pro Einwohner. 

7. Das makroökonomische Szenario, das dem Haushaltsplan 2019 zugrunde liegt, geht 

von einer Beschleunigung des realen BIP-Wachstums auf 1,5 % im Jahr 2019 und 

1,6 % im Jahr 2020 und einer anschließenden Abschwächung auf 1,4 % im Jahr 2021 

aus. Die Investitionen werden voraussichtlich um 3,7 % zunehmen, während der 

Anstieg des privaten Verbrauchs stärker dem Wachstum des BIP entsprechen soll. 

Die Ausfuhren dürften sich im Jahr 2019 deutlich erholen und in den Jahren 2020 

und 2021 weiter beschleunigen. Trotz des prognostizierten Rückgangs der Dynamik 

der Lohnstückkosten wird für das Jahr 2019 mit einem Anstieg des BIP-Deflators um 

1,6 % gerechnet, was mit einer deutlichen Erhöhung der Aufschläge der 

Unternehmen verbunden sein dürfte. Deshalb wird erwartet, dass das nominale BIP-

Wachstum deutlich zunehmen wird, und zwar auf 3,1 % im Jahr 2019 und auf 3,5 % 

im Jahr 2020, um sich dann im Jahr 2021 leicht auf 3,1 % abzuschwächen. Die 

prognostizierte Verbesserung der makroökonomischen Aussichten ist eine wichtige 

Voraussetzung für die Erreichung der haushaltspolitischen Ziele der Regierung.  

8. Italien erfüllt nicht die Anforderung nach Artikel 4 Absatz 4 der Verordnung (EU) 

Nr. 473/2013, da die makroökonomischen Prognosen, auf denen der 

Haushaltsplan 2019 beruht, nicht von einer unabhängigen Einrichtung befürwortet 

wurden. Die parlamentarische Haushaltsstelle, die unabhängige italienische 

Einrichtung für die Überwachung der Einhaltung der Haushaltsregeln, hat die 

makroökonomischen Prognosen, auf die sich das Szenario für 2019 stützt, nicht 

befürwortet, da sie auf der Grundlage der derzeit verfügbaren Informationen 

außerhalb der Bandbreite der zulässigen Werte liegen2 und daher mit erheblichen 

Abwärtsrisiken behaftet sind. Italien verweist in seinem Schreiben vom 22. Oktober 

                                                 
1 Empfehlung des Rates vom 13. Juli 2018 zum nationalen Reformprogramm Italiens 2018 mit einer 

Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens 2018 (ABl. C 320 vom 10.9.2018, S. 48). 
2 Schreiben des Präsidenten von Italiens „Ufficio Parlamentare di Bilancio“, Giuseppe Pisauro, vom 

13. Oktober 2018. 
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2018 auf den Bericht der Kommission vom 22. Februar 20173. Darin werde nicht die 

Korrektheit des Verfahrens nach nationalem Recht infrage gestellt, das vorsieht, dass 

die Regierung bei ausbleibender Befürwortung von Prognosen durch die 

parlamentarische Haushaltsstelle dem Parlament darlegen könne, weshalb es an der 

jeweiligen Prognose festhält. Dieser Bericht wurde jedoch nach Artikel 8 Absatz 1 

des Vertrags über Stabilität, Koordinierung und Steuerung in der Wirtschafts- und 

Währungsunion erstellt, dem zufolge Italien und die anderen Vertragsparteien dieses 

Vertrags der Kommission eine genau festgelegte und beschränkte Befugnis erteilt 

haben zu prüfen, ob die von ihnen erlassenen Bestimmungen mit Artikel 3 Absatz 2 

vereinbar sind. Folglich durfte der Bericht der Kommission vom 22. Februar 2017 

nicht als Beurteilung der Vereinbarkeit dieses nationalen Verfahrens mit dem 

Unionsrecht interpretiert werden. 

9. Das gesamtstaatliche Defizit Italiens lag im Jahr 2017 bei 2,4 % des BIP. Für 2018 

geht der Haushaltsplan 2019 von einem gesamtstaatlichen Defizit von 1,8 % des BIP 

aus; dieser Wert liegt über dem Ziel von 1,6 %, das sich Italien im 

Stabilitätsprogramm vom April 2018 gesetzt hatte. Die Diskrepanz ist vor allem auf 

das unerwartet schwache BIP-Wachstum und den unerwartet starken Anstieg der 

Zinsausgaben zurückzuführen, der durch den aus der seit Mai 2018 erhöhten 

Marktvolatilität resultierenden Anstieg der Staatsanleiherenditen bedingt ist. Dem 

Haushaltsplan 2019 zufolge ist im Jahr 2019 mit einer deutlichen Zunahme des 

gesamtstaatlichen Defizits auf 2,4 % des BIP zu rechnen, was deutlich über dem im 

Stabilitätsprogramm festgelegten Ziel von 0,8 % des BIP liegt. Die Differenz ergibt 

sich aus den im Haushaltsplan 2019 vorgesehenen finanzpolitischen Maßnahmen mit 

defizitsteigernder Wirkung, die laut den Prognosen der Regierung rund 1,2 % des 

BIP ausmachen. Das Gesamtdefizit wird im Haushaltsplan 2019 mit 2,1 % des BIP 

im Jahr 2020 und 1,8 % des BIP im Jahr 2021 veranschlagt. Neben ihrer Anfälligkeit 

aufgrund der optimistischen Prognosen für das nominale BIP-Wachstum wird die 

Verwirklichung dieser Haushaltsziele entscheidend von der Aktivierung einer 

sogenannten „Schutzklausel“ abhängen, die die Form einer Erhöhung der 

Mehrwertsteuersätze in den Jahren 2020 (rund 0,7 % des BIP) und 2021 (0,8 % des 

BIP) annehmen würde.  

10. Am 11. Juli 2017 empfahl der Rat Italien sicherzustellen, dass die gesamtstaatlichen 

Nettoprimärausgaben im Jahr 2018 (nominal) um mindestens 0,2 % zurückgehen, 

was einer jährlichen strukturellen Anpassung von mindestens 0,6 % des BIP 

entspricht.4 Die Kommission erklärte sich in ihrer Mitteilung aus dem Jahr 2017 zum 

Europäischen Semester5 bereit, künftig in Fällen, in denen sich große 

Haushaltskorrekturen besonders signifikant auf das Wachstum und die 

Beschäftigung auswirken, ihren Ermessensspielraum zu nutzen. Insgesamt erachtete 

die Kommission für das Jahr 2018 eine strukturelle Anpassung von mindestens 0,3 % 

des BIP, ohne jeglichen zusätzlichen Abweichungsspielraum über ein Jahr, für 

erforderlich, um die Stabilisierungserfordernisse Italiens mit den Herausforderungen 

hinsichtlich der Tragfähigkeit zu vereinbaren. Dies entsprach einer nominalen 

Wachstumsrate der Nettoprimärausgaben von höchstens 0,5 %. Auf der Grundlage 

                                                 
3 C(2017) 1201 final. 
4 Empfehlung des Rates vom 11. Juli 2017 zum nationalen Reformprogramm Italiens 2017 mit einer 

Stellungnahme des Rates zum Stabilitätsprogramm Italiens 2017 (ABl. C 261 vom 9.8.2017, S. 46). 
5 Mitteilung COM(2017) 500 final der Kommission vom 22.5.2017 an das Europäische Parlament, den 

Europäischen Rat, den Rat, die Europäische Zentralbank, den Europäischen Wirtschafts- und 

Sozialausschuss, den Ausschuss der Regionen und die Europäische Investitionsbank „Europäisches 

Semester 2017: Länderspezifische Empfehlungen“. 
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des Haushaltsplans 2019 deutet der Ausgabenrichtwert auf eine unzulängliche 

Haushaltsanpassung im Jahr 2018 hin, da die Wachstumsrate der Staatsausgaben 

ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger Maßnahmen und einmaliger 

Maßnahmen den vom Rat empfohlenen Wert deutlich überschreiten wird. Dieselbe 

Schlussfolgerung lässt sich anhand des strukturellen Saldos ziehen. Die 

prognostizierte Verbesserung des strukturellen Saldos für 2018 beläuft sich auf 0,1 % 

des BIP, was von einer angemessenen strukturellen Anpassung von 0,3 % des BIP 

abweicht. 

11. Auf der Grundlage des Haushaltsplans 2019 deutet der Ausgabenrichtwert auf das 

Risiko einer erheblichen Abweichung hin – sowohl im Jahr 2019 (Lücke von 1,1 % 

des BIP) als auch im Gesamtzeitraum 2018-2019 (Lücke von durchschnittlich 0,9 % 

des BIP pro Jahr unter Berücksichtigung der vom Rat für die beiden Jahren 

empfohlenen Anpassungen) –, da die Wachstumsrate der Staatsausgaben (ohne 

Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger Maßnahmen und einmaliger 

Maßnahmen) deutlich über dem vom Rat empfohlenen Wert liegt. Dieselbe 

Schlussfolgerung lässt sich anhand des strukturellen Saldos ziehen. Italien 

prognostiziert für 2019 eine Verschlechterung des strukturellen Saldos6 um 0,8 % 

des BIP, während der Rat eine strukturelle Verbesserung um 0,6 % des BIP empfahl 

(Lücke von 1,4 % des BIP im Jahr 2019 und von durchschnittlich 0,9 % pro Jahr im 

Zeitraum 2018-2019). Diese Schlussfolgerung würde sich auch nicht ändern, wenn 

unter Anwendung des Ermessensspielraums die verringerte Anpassung im Jahr 2018 

zugrunde gelegt würde. Unter Berücksichtigung der Anforderungen der präventiven 

Komponente des Stabilitäts- und Wachstumspakts deutet eine Gesamtbewertung auf 

der Grundlage des Haushaltsplans 2019 auf eine geplante erhebliche Abweichung 

vom Anpassungspfad in Richtung auf das vom Rat für das Jahr 2019 empfohlene 

mittelfristige Haushaltsziel hin.  

12. Zu den wichtigsten defizitsteigernden Maßnahmen für das Jahr 2019 zählen die 

Aufhebung der Mehrwertsteuererhöhung, die zuvor als „Schutzklausel“ 

verabschiedet worden war, für das Jahr 2019, die Zunahme der öffentlichen 

Investitionen, Vorruhestandsregelungen, die Einführung eines Grundeinkommens für 

nichterwerbstätige oder arbeitslose Menschen mit geringem Einkommen und die 

Ausweitung des Anwendungsbereichs des pauschalen Einkommensteuersatzes von 

15 %. Zu wichtigsten defizitsenkenden Maßnahmen im Jahr 2019 gehören eine 

Ausgabenüberprüfung auf verschiedenen staatlichen Ebenen, eine Erhöhung der 

Körperschaftsteuereinnahmen, die darauf zurückzuführen ist, dass bestimmte 

Kategorien von Unternehmen, insbesondere Banken, bestimmte Aufwendungen nur 

noch in geringerem Umfang in Abzug bringen können, die Aufhebung einer zuvor 

verabschiedeten günstigeren Steuerregelung für Unternehmen („Imposta sul Reddito 

Imprenditoriale“) sowie eine Steueramnestie. Bei der Steueramnestie handelt es sich 

jedoch um eine einmalige Maßnahme, und zudem besteht die Gefahr, dass die aus 

der Ausgabenüberprüfung resultierenden Einsparungen geringer ausfallen werden als 

erwartet.  

13. Das mittelfristige Haushaltsziel Italiens, ein strukturell ausgeglichener Haushalt, 

dürfte im Prognosezeitraum des Haushaltsplans 2019 nicht erreicht werden, da der 

strukturelle Saldo nach einer Verschlechterung im Jahr 2019 im Zeitraum 2020-2021 

unter Berücksichtigung der Auswirkungen der Schutzklauseln voraussichtlich 

weitgehend stabil bleiben wird. 

                                                 
6 Konjunkturbereinigter Saldo ohne Anrechnung einmaliger und befristeter Maßnahmen, der von der 

Kommission unter Anwendung der gemeinsamen Methodik neu berechnet wurde. 
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14. Gemäß dem Haushaltsplan 2019 dürfte die Schuldenquote von 131,2 % des BIP im 

Jahr 2017 auf 130,9 % des BIP im Jahr 2018 und 130,0 % des BIP im Jahr 2019 

leicht zurückgehen. Anschließend soll die Schuldenquote weiter sinken und im Jahr 

2021 126,7 % des BIP erreichen. Trotz der geplanten Senkung der Schuldenquote 

wird Italien den Richtwert für den Schuldenabbau auf der Grundlage des 

Haushaltsplans 2019 voraussichtlich weder 2018 noch 2019 einhalten. Darüber 

hinaus ist die geplante Senkung der Schuldenquote mit erheblichen Unsicherheiten 

behaftet, da sie sich auf optimistische Projektionen für das nominale BIP-Wachstum, 

erwartete jährliche Privatisierungserlöse von 0,3 % des BIP im Zeitraum 2019-2021 

und die Aktivierung einer „Schutzklausel“ in den Jahren 2020 und 2021 stützt, die 

für 2019 aufgehoben wurde. 

15. Italiens öffentliche Schuldenquote war 2017 mit 131,2 % die zweithöchste in der 

Europäischen Union und eine der höchsten der Welt. Im Jahr 2017 entsprach dies 

einer durchschnittlichen Belastung von 37 000 EUR pro Einwohner. Aufgrund seines 

hohen Schuldenstands fehlt es Italien an haushaltspolitischem Spielraum, um seine 

Wirtschaft im Falle makroökonomischer Schocks stabilisieren zu können. Zudem 

stellen die Schulden eine generationenübergreifende Belastung dar, die den 

Lebensstandard der künftigen Generationen in Italien beeinträchtigen wird. Die 

Tatsache, dass der Schuldendienst in Italien einen erheblich größeren Teil der 

öffentlichen Mittel in Anspruch nimmt als in den anderen Staaten des Euro-

Währungsgebiets, lastet ferner auf den produktiven Ausgaben des Landes. Die 

Zinsausgaben Italiens beliefen sich im Jahr 2017 auf rund 65,5 Mrd. EUR bzw. 

3,8 % des BIP und waren damit in etwa so hoch wie die öffentlichen Ausgaben für 

Bildung. Darüber hinaus könnte die hohe öffentliche Verschuldung, insbesondere 

angesichts des Fehlens einer umsichtigen Haushaltspolitik, auch dazu führen, dass 

bei einem Einbrechen des Marktvertrauens die Renditen der Staatsanleihen und in 

der Folge auch die Zinsbelastung für den Staat sowie die allgemeinen 

Finanzierungskosten für die Realwirtschaft unverhältnismäßig stark steigen. 

16. Am 23. Mai 2018 hat die Kommission in Anbetracht der Tatsache, dass Italien den 

Richtwert für den Schuldenabbau in den Jahren 2016 und 2017 offenbar nicht 

eingehalten hatte, einen Bericht nach Artikel 126 Absatz 3 des Vertrags über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union angenommen, in dem untersucht wird, ob 

Italien das im Vertrag verankerte Schuldenstandskriterium erfüllte7. In dem Bericht 

gelangte die Kommission nach Bewertung aller einschlägigen Faktoren und 

insbesondere der Einhaltung der präventiven Komponente durch Italien zu dem 

Schluss, dass das Schuldenstandskriterium im Sinne des Vertrag über die 

Arbeitsweise der Europäischen Union und der Verordnung (EG) Nr. 1467/1997 

derzeit als erfüllt betrachtet werden sollte.  

17. Die italienische Wirtschaft weist im Vergleich zum Unionsdurchschnitt eine 

schwache Wachstums- und Produktivitätsdynamik auf, was negative Auswirkungen 

auf die Beschäftigung und den sozialen Bereich hat. Im Hinblick auf die Förderung 

des Potenzialwachstums und die Überwindung der langjährigen Stagnation der 

Produktivität bedarf es einer umfassenden Reformstrategie. Die im Haushaltsplan 

2019 vorgesehenen Maßnahmen lassen hingegen eindeutig auf die Gefahr schließen, 

dass Reformen, die Italien auf frühere länderspezifische Empfehlungen hin ergriffen 

hatte, zurückgenommen werden könnten; darüber hinaus bergen sie klare Risiken in 

Bezug auf die strukturellen haushaltspolitischen Aspekte der Empfehlungen, die der 

                                                 
7 Bericht der Kommission vom 23.5.2018 (COM(2018) 428 final): „Italien – Bericht nach Artikel 126 

Absatz 3 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union“. 
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Rat am 13. Juli 2018 an Italien gerichtet hatte. Nachdem der Rat beispielsweise 

empfohlen hatte, dass Italien den Anteil der Altersrenten an seinen öffentlichen 

Ausgaben zurückführen sollte, um Spielraum für andere Sozialausgaben zu schaffen, 

hat Italien unlängst eine neue Möglichkeit zur Frühverrentung geschaffen, die 

früheren Rentenreformen zuwiderläuft, durch die die langfristige Tragfähigkeit der 

hohen öffentlichen Verschuldung Italiens gewährleistet werden sollte. Darüber 

hinaus könnte die Einführung einer Steueramnestie dazu führen, dass die ohnehin 

geringe Steuerdisziplin in Italien durch die implizite Belohnung von rechtswidrigem 

Verhalten weiter unterminiert wird, sodass die positiven Auswirkungen der 

verstärkten elektronischen Rechnungsstellung weitgehend zunichtegemacht würden. 

Wenngleich der Haushaltsplan 2019 vorsieht, dass die steuerliche Belastung von 

Unternehmen gesenkt wird, die neue Mitarbeiter einstellen oder ihren Gewinn in 

Kapitalgüter reinvestieren, werden diese Maßnahmen weitgehend durch die 

Aufhebung günstiger Steuerregelungen in Bezug auf Unternehmen und die 

Reinvestition von Gewinnen durch einen „Eigenkapitalzinsabzug“ kompensiert. 

18. Alles in allem ist die Kommission der Auffassung, dass der Haushaltsplan Italiens 

für 2019 in Anbetracht der erwarteten erheblichen Verschlechterung des strukturellen 

Saldos und der – ohne Anrechnung diskretionärer einnahmenseitiger Maßnahmen 

und einmaliger Maßnahmen – deutlich über dem Vergleichsprozentsatz liegenden 

Erhöhung der Staatsausgaben für das Jahr 2019 eine erhebliche Abweichung von 

dem empfohlenen Anpassungspfad in Richtung auf das mittelfristige Haushaltsziel 

vorsieht. Darüber hinaus hat Italiens unabhängige Stelle für die Überwachung der 

Einhaltung der Haushaltsregeln die dem Haushaltsplan 2019 zugrunde liegende 

makroökonomische Prognose wegen der erheblichen Abwärtsrisiken nicht 

befürwortet. Falls diese Abwärtsrisiken eintreten, könnte sich der nominale 

Haushaltssaldo 2019 noch weiter vergrößern als im Haushaltsplan 2019 erwartet, 

was möglicherweise auch zu einer noch umfangreicheren strukturellen 

Verschlechterung führen könnte. Die vorgesehene expansive Haushaltspolitik sowie 

die Abwärtsrisiken in Bezug auf das nominale BIP-Wachstum verringern zudem die 

Wahrscheinlichkeit, dass die nach wie vor hohe Schuldenquote Italiens, die weiterhin 

eine große Schwächung der Wirtschaft bewirkt, deutlich gesenkt werden kann. Und 

schließlich birgt die Entscheidung der Regierung, das Haushaltsdefizit zu erhöhen, 

obwohl sie eigentlich die Herausforderungen im Zusammenhang mit der 

Tragfähigkeit der öffentlichen Finanzen angehen müsste, in Anbetracht der 

beträchtlichen Größe der italienischen Volkswirtschaft im Euro-Währungsgebiet die 

Gefahr, dass aufgrund von Spill-over-Effekten andere Mitgliedstaaten des Euro-

Währungsgebiets in Mitleidenschaft gezogen werden. 
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19. Auf der Grundlage der vorstehenden Ausführungen hat die Kommission bei dem von 

Italien vorgelegten Haushaltsplan 2019 einen besonders schwerwiegenden Verstoß 

gegen die Empfehlung festgestellt, die der Rat am 13. Juli 2018 an Italien gerichtet 

hatte. Außerdem stellt die Kommission fest, dass der Haushaltsplan 2019 nicht mit 

den Verpflichtungen im Einklang steht, die Italien im Rahmen seines 

Stabilitätsprogramms vom April 2018 vorgelegt hatte. Daher fordert die Kommission 

Italien nach Artikel 7 Absatz 2 der Verordnung (EU) Nr. 473/2013 auf, so bald wie 

möglich, spätestens jedoch innerhalb von drei Wochen nach dem Datum dieser 

Stellungnahme, einen überarbeiteten Haushaltsplan vorzulegen. Der überarbeitete 

Haushaltsplan 2019 sollte die Einhaltung der Empfehlung gewährleisten, die der Rat 

am 13. Juli 2018 an Italien gerichtet hatte. 

Straßburg, den 23.10.2018 

 Für die Kommission 

 Valdis DOMBROVSKIS 

 Vizepräsident 


